
Landeskrankenhausgesetz 

§ 30 des Landeskrankenhausgesetzes 
 
Patientenfürsprecherinnen und –fürsprecher 
 
(1) Jede Bezirksverordnetenversammlung wählt für die Dauer ihrer 
Wahlperiode für jedes Krankenhaus oder gemeinsam für mehrere 
Krankenhäuser des Bezirks nach Anhörung des Krankenhauses oder der 
Krankenhäuser eine Patientenfürsprecherin oder einen Patientenfürsprecher. 
Für Krankenhäuser mit mehreren örtlich abgegrenzten Betriebsteilen kann für 
jeden Betriebsteil eine Patientenfürsprecherin oder ein Patientenfürsprecher 
gewählt werden. Dienstkräfte von Krankenhäusern sind nicht wählbar. Die 
Bezirksverordnetenversammlung kann die Patientenfürsprecherinnen oder –
fürsprecher abberufen. Die Patientenfürsprecherinnen oder -fürsprecher führen 
ihr Amt nach Ablauf der Wahlperiode oder im Falle eines vorzeitigen 
Ausscheidens bis zum Amtsantritt einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers 
weiter. 
 
(2) Die Bezirke stellen die Besetzung der Ämter der Patientenfürsprecherinnen 
und -fürsprecher sicher und erstellen ein Anforderungsprofil. Sie müssen die 
Ämter öffentlich ausschreiben. 
 
(3) Die Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher halten regelmäßig 
Sprechstunden in vom Krankenhaus zur Verfügung gestellten geeigneten 
Räumlichkeiten ab, prüfen Anregungen und Beschwerden und vertreten die 
Anliegen der Patientinnen und Patienten und eigene Anliegen zur 
Krankenhausversorgung. Sie können sich mit Einverständnis der Patienten 
oder des Patienten jederzeit unmittelbar an die Krankenhausleitung, den 
Krankenhausträger und die zuständigen Behörden wenden. Die 
Krankenhausleitung, der Krankenhausträger und die zuständigen Behörden 
arbeiten mit den Patientenfürsprecherinnen und -fürsprechern zusammen, 
gehen Vorbringen nach und erteilen notwendige Auskünfte. Die 
Patientenfürsprecherinnen und -fürsprecher legen der Bezirksverordnetenver-
sammlung und dem Krankenhaus einen jährlichen Erfahrungsbericht vor und 
nehmen dabei auch zur Situation der Krankenhausversorgung Stellung. Der 
Erfahrungsbericht wird im Internet veröffentlicht. 
 
(4) Die Patientenfürsprecherinnen und –fürsprecher nehmen ein Ehrenamt 
wahr und erhalten eine Aufwandsentschädigung. Über die bei ihrer Tätigkeit 
bekannt gewordenen Tatsachen haben sie Verschwiegenheit zu bewahren. 
 
(5) Die Bestimmungen des Gesetzes für psychisch Kranke bleiben unberührt. 

Gesetz für psychisch Kranke 

§ 40 Gesetz für psychisch Kranke 
 
Patientenfürsprecherinnen und Patientenfürsprecher 
 



Patientenfürsprecherinnen und –fürsprecher in psychiatrischen 
Krankenhäusern und psychiatrischen Abteilungen eines Krankenhauses 
werden nach § 30 des Landeskrankenhausgesetzes gewählt. Sie wirken über 
die in § 30 Absatz 3 des Landeskrankenhausgesetzes genannten Aufgaben 
hinaus beratend mit und unterstützen die Krankenhäuser durch Anregungen 
und Verbesserungsvorschläge, insbesondere hinsichtlich des therapeutischen 
Klimas. Sie helfen bei der Eingliederung der Patientinnen und Patienten nach 
der Entlassung und bei der Aufklärung der Öffentlichkeit über psychische 
Erkrankungen. 

 


